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ESSENZ DER WORT-BILDMARKE „hamburg gemeinsam für prävention“

EINFÜHRUNG 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prä-
vention (PrävG) sind gesetzliche Kranken- und Pflegekassen, die 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sowie die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtet , gemeinsam mit 
dem Bundesland bzw. der Kommune und unter Beteiligung der 
Bundesagentur für Arbeit im Bereich Gesundheitsförderung und 
Prävention in Lebenswelten zusammenzuarbeiten.

Die Grundsätze für die Zusammenarbeit des Landes Hamburg mit 
den Sozialversicherungsträgern sind 2016 vertraglich in der Lan-
desrahmenvereinbarung Hamburg (LRV) festgehalten. Unter dem 
Motto ‚hamburg gemeinsam für prävention‘ ist die Verbesserung 
gleicher Gesundheitschancen der Hamburger Bürger:innen der 
wesentliche Maßstab, an dem sich die verbindliche Zusammenar-
beit orientiert . Gemäß einer Vereinbarung des Koordinierungsgre-
miums LRV werden in Hamburg Vorhaben gemeinsam entwickelt , 
finanziert und umgesetzt .

Alle Aktivitäten sollen darauf ausgerichtet werden, ein umfassen-
des und tragfähiges Netzwerk zu entfalten, welches an bestehen-
de Strukturen und Angebote anknüpft , erfolgversprechende neue 
Angebote generiert und den Akteuren ein abgestimmtes Handeln 
in einer Gesamtstrategie ermöglicht .

Mit Einführung einer gemeinsamen Wort-Bildmarke in 2021 wird 
die strukturelle und ressortübergreifende Koordination und Ko-
operation im Land dargestellt . Die Zugehörigkeit zu einer Ham-
burger Gesamtstrategie soll sichtbar gemacht werden, ohne dass 
berechtigte Interessen der jeweiligen Eigendarstellung beein-
trächtigt werden.

Die Wort-Bildmarke steht für ein breites, fach- und trägerübergrei-
fendes Bündnis, das für eine ganzheitliche Förderung gleicher Ge-
sundheitschancen der Hamburger Bürger:innen eingesetzt wird.

ZIELSETZUNG

Gemeinsame Aktivitäten der Gesundheitsförderung und Präven-
tion sollen für die Hamburgerinnen und Hamburger nachvollzieh-
bar und gesamtheitlich kommuniziert werden; dafür wird die ge-
meinsame Wort-Bildmarke ‚hamburg gemeinsam für prävention‘ 
genutzt . 

Transparenz gemeinsamer Initiativen der Sozialversicherungs-
träger, der Behörden und der Bezirke in Hamburg soll hergestellt 
werden.
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GEMEINSAM GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG UND PRÄVENTION
IN HAMBURG GESTALTEN

1  Die Wort-Bildmarke mit Claim

„hamburg gemeinsam für prävention“ 

Starke Strukturen der trägerübergreifenden Zusammenarbeit 
zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie in Hamburg 

ELEMENTE DES DESIGNS
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Die Wort-Bildmarke „hamburg gemeinsam für prävention“ steht 
als oberster Absender links oben für die gesamte Unternehmung, 
wenn mindestens zwei Partner der Landesrahmenvereinbarung 
Hamburg an der Unternehmung beteiligt sind. 
Das Logo der Trägereinrichtung und/oder das Projektlogo wird an 
präsenter Stelle – z .B. auf dem Titel oben rechts – platziert . Das 
Logo der Wort-Bildmarke „hamburg gemeinsam für prävention“‘ 
ist immer 10 % größer als die anderen Logos. Die Partner der Lan-
desrahmenvereinbarung Hamburg , die an der Unternehmung be-
teiligt sind, formieren sich in einem administrativen Bereich – z .B. 

als Impressum.

GEMEINSAM
IN EINEM VERBUND
AGIEREN
Die Präsentation aller Beteiligten

Logo der Trägereinrichtung 
und/oder das Projektlogo
rechts

Klammerelemente des 
Absenderrahmens –
Par tnerlogos

Wor t-Bildmarke
„hamburg gemeinsam für 
prävention“
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN

VERWENDUNGSZWECK UND BEZUG

Die Nutzung der Wort-Bildmarke steht im Zusammenhang mit den 
Aufgaben des Koordinierungsgremiums zur Umsetzung der Lan-
desrahmenvereinbarung Hamburg. 
Weiterführende Informationen zu den Schwerpunkten der Landes-
rahmenvereinbarung der kommenden Jahre in Hamburg finden sie 
unter: 
https://www.hag-gesundheit .de/arbeitsfelder/gesundheit-in-der-
stadt/landesrahmenvereinbarung-umsetzung-des-praeventions-
gesetzes-1 

NUTZUNG DURCH DAS KOORDINIERUNGSGREMIUM LRV

Alle offiziellen Arbeitsdokumente, die im Rahmen der Gremien-
arbeit LRV genutzt werden, sollten die Wort-Bildmarke tragen (z .B. 
Protokolle, Beratungs- und Beschlussunterlagen etc.).
Für die interne Verwendung der Wort-Bildmarke im Rahmen der 
Gremienarbeit LRV ist keine Abstimmung notwendig. 
Für die Außendarstellung des Koordinierungsgremiums zur Um-
setzung der Landesrahmenvereinbarung Hamburg wird die Wort- 
Bildmarke „hamburg gemeinsam für prävention“ oben links und 
alle LRV Partner mit Klammerelementen des Absenderrahmens 
unten abgebildet (z .B. für gemeinsame Presseerklärungen). Die 
Freigabe ist durch alle LRV Partner erforderlich.

NUTZUNG BEI VORHABEN DER LRV MIT UNTERSCHIEDLICHEN BÜND-
NISSEN 

Bei unterschiedlichen Bündnissen, mit mindestens zwei Partnern 
der LRV, wird die Wort-Bildmarke „hamburg gemeinsam für prä-
vention“ oben links und alle am Vorhaben beteiligten Partner mit 
Klammerelementen des Absenderrahmens unten abgebildet . Das 
Logo der Trägereinrichtung und/oder Projektlogo wird an präsen-
ter Stelle – z .B. auf dem Titel oben rechts- platziert .
Sollten bei Produkten im Corporate Design der Stadt Hamburg, 
Logos am unteren Rand platziert werden, werden die Wort-Bild-
marke und alle am Vorhaben beteiligten Partner unten links ein-
gesetzt . 
Bündnisse mit mindestens zwei Partnern der LRV sind folgender-
maßen definiert: „mindestens eine Krankenkasse und/oder ein 
Landesverband und/oder ein Träger der Rentenversicherung und/
oder ein Träger der Unfallversicherung und mindestens ein Ver-
antwortlicher für die Lebenswelt , in der die Maßnahme/das Pro-
jekt durchgeführt wird“ (§3, Abs. 2 , LRV Hamburg).
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Ausnahme: GKV-Bündnisses für Gesundheit in Hamburg

Die Klammerelemente des Absenderrahmens werden nicht ge-
nutzt , wenn es sich um eine Finanzierung des „GKV-Bündnisses 
für Gesundheit in Hamburg“ handelt .
Bei unterschiedlichen Bündnissen mit Beteiligung des GKV-Bünd-
nisses für Gesundheit in Hamburg wird die Wort-Bildmarke „ham-
burg gemeinsam für prävention“ oben links und die als „GKV-
Bündnis für Gesundheit“ etablierte Marke, sowie alle weiteren 
kooperierenden Partner ohne Klammerelemente des Absender-
rahmens unten abgebildet . 

NUTZUNG DURCH PROJEKTNEHMER DER LRV

Bei Vorhaben, die über das Koordinierungsgremium zur Umset-
zung der Landesrahmenvereinbarung Hamburg beraten und be-
schlossenen wurden, verpflichten sich die Projektnehmer die 
Wort-Bilmarke im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Internet-
präsenz (z .B. Webauftritt) abzubilden. 

Durch die Nutzung der Wort-Bildmarke ist keine Beeinträchtigung 
des Ansehens zu erwarten und werden keine kommerziellen Zwe-
cke verfolgt . 
Projektnehmer verpflichten sich dem Projektgeber bzw. Vertreter: 
innen der LRV die eine Initiative begleiten (z .B. als Mitglied einer 
Steuerungsgruppe) oder alternativ dem Koordinierungsgremium 
LRV die Nutzung der Wort-Bildmarke zur Kenntnis vorzulegen. 

Die Anwendung des Styling Guides ist in jeder Vertragsvereinba-
rung bei Initiativen des Koordinierungsgremiums LRV enthalten 
und verpflichtend. Mit Unterzeichnung der Vertragsvereinbarung 
wird die Erklärung zur Verwendung der Wort-Bildmarke im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit unterschrieben. 

NUTZUNG DURCH KOOPERATIONSPARTNER 

Vorhaben unterschiedlicher Kooperationspartner, die zur Umset-
zung der Landesrahmenvereinbarung Hamburg beitragen, können 
die Wort-Bildmarke als Referenzangabe nutzen. 
Bei Initiativen die außerhalb des Koordinierungsgremiums LRV 
bzw. ohne Beteiligung von mindestens zwei Partnern der LRV be-
raten und gesteuert werden (z .B. Initiativen der Bezirke bzw. des 
Kommunalen Gesundheitsförderungsmanagement/des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes/in Stadtteilen), kann die Wort-Bildmar-
ke „hamburg gemeinsam für prävention“ abgebildet werden. 

NUTZUNG IM RAHMEN DER HAG PROJEKTFÖRDERUNG 

Bei Initiativen, die über eine HAG Projektförderung umgesetzt 
werden, wird die Wort-Bildmarke „hamburg gemeinsam für prä-
vention“ abgebildet . 
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RECHTEVORBEHALT

Für die Nutzung der Wort-Bildmarke zur Außendarstellung kommunizieren die 
Vertreter: innen des Koordinierungsgremiums LRV den Einsatz der Wort-Bildmar-
ke an die Geschäftsstelle LRV zu Dokumentationszwecken. 
Das Koordinierungsgremium zur Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung 
Hamburg behält sich das Recht vor, Nutzungserlaubnisse jederzeit zu widerrufen, 
wenn die Nutzung nicht den Vorgaben entspricht (u.a.: es dürfen nur die LRV Vor-
lagen genutzt werden, die Wort-Bildmarke darf nicht verändert oder verfälscht 
werden; es sind die Vorgaben des Styling Guides zu beachten, die Wort-Bildmarke 
muss stets scharf, sauber und nicht verzerrt dargestellt werden).
In Ausnahmefällen kann von den hier beschriebenen Nutzungsbedingungen ab-
gewichen werden, sofern dies im Vorfeld mit Vertreter: innen des Koordinierungs-
gremiums LRV abgestimmt wird. 

 






